
hier: Einfamilienhaus 



Grundsteuerwerterklärung
Einfamilienhaus mit Garage und Schuppen im Garten

- Grundstücksfläche: 1000m², Bodenrichtwert: 250 €/m²
- Garage für 1 Pkw
- das Grundstück gehört Max Mustermann allein
- Wohn- und Nutzfläche Einfamilienhaus: 200m²
- Baujahr: 1990
- Geräteschuppen im Garten: 10m²

2



Der Start erfolgt auf www.elster.de. 
Damit die Daten in die 
Grundsteuerwerterklärung eingegeben 
werden können, muss der Login in das 
Benutzerkonto durchgeführt werden.
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http://www.elster.de/


Über „Durchsuchen“ die 
Zertifikatsdatei (endet auf .pfx) 
auswählen und das dazugehörige 
Passwort eingeben. 
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Im Benutzerkonto muss dann das Formular 
für die Grundsteuerwerterklärung 
aufgerufen werden. Dieses ist nicht auf der 
Startseite verlinkt. 

Die Formulare werden 
über „Formulare & 
Leistungen“ aufgerufen. 
Oder gleich auf „Alle 
Formulare“ klicken und 
auf Seite 7 der Anleitung 
fortfahren.
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Danach ist die Schaltfläche „Alle 
Formulare“ auszuwählen. 
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Über den kleinen Pfeil „>“ vor 
Grundsteuer können die 
Formulare ausgeklappt und das 
entsprechende Formular 
ausgewählt werden.

Für Grundstücke in Brandenburg 
ist das Formular „Grundsteuer für 
andere Bundesländer“ 
auszuwählen. Die nicht gesondert 
aufgeführten Bundesländer 
nutzen das sogenannte 
Bundesmodell der 
Grundsteuerwerterklärung.
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Dies ist der Hinweis, dass das 
richtige Formular für Grundstücke 
im Land Brandenburg ausgewählt 
wurde.
Der Hinweis ist mit „Weiter“ zu 
bestätigen.
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Wenn bereits eine Grundsteuerwerterklärung 
übermittelt wurde, erscheint diese im Feld für die 
(optionale) Datenübernahme. Eine Datenübernahme ist 
sinnvoll, wenn Sie weitere Erklärungen, z.B. für ein 
zweites Grundstück, abgeben möchten. Persönliche 
Angaben, wie Name oder Adresse, müssen dann kein 
zweites Mal eingegeben werden, sondern können 
übernommen werden. 

Wurde noch keine 
Grundsteuerwerterklärung abgegeben, ist 
das Feld zur Datenübernahme leer.
Um zur Eingabe zu gehen, ist die 
Schaltfläche „Ohne Datenübernahme 
fortfahren“ zu wählen.
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Die notwendigen Anlagen der 
Erklärung sind hier auszuwählen.
Die Anlagen können jederzeit in 
der Erklärung ergänzt oder 
entfernt werden. 

Der Hauptvordruck ist immer auszuwählen. Dieser ist auch 
standardmäßig vorbelegt. Bei einem Einfamilienhaus ist die 
Anlage „Grundstück (GW2)“ auszuwählen. Nach der Auswahl 
beginnt die Eingabe der Erklärungsdaten über „Weiter“.  
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Außer dem Hauptvordruck muss 
immer eine weitere Anlage 
angeklickt werden:
Das sind für land- oder 
forstwirtschaftlich genutzte 
Flächen die Anlage „Land- und 
Forstwirtschaft (GW3)“ und für 
alle übrigen die Anlage 
„Grundstück (GW2)“



Für Grundsteuerwerterklärungen 
im Land Brandenburg ist das 
Aktenzeichen (Az) einzutragen. 
Das Az kann mit oder ohne 
Trennstriche eingetragen werden. 
Danach werden die Eingaben über 
„Nächste Seite“ fortgesetzt.

Sie finden das Aktenzeichen (Az; 17 Ziffern) auf 
Einheitswertbescheiden des Finanzamtes, auf 
Grundsteuerbescheiden der Kommune oder 
links oben oder in der Mitte auf dem 
Informationsschreiben, das Sie von Ihrem 
Finanzamt erhalten haben. Sofern Ihnen kein 
Az bekannt ist, setzen Sie sich bitte mit der 
Grundsteuer-Hotline (0331 200 600 20) in 
Verbindung.
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Es folgt eine Übersicht der zu tätigenden Angaben in der 
ersten Anlage „Hauptvordruck (GW1)“.
Die Eingaben sind über „Nächste Seite“ fortzusetzen.
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Grund der Feststellung: Es ist 
„Hauptfeststellung“ auszuwählen.

Das Einfamilienhaus ist ein 
„bebautes Grundstück“.
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Über „Nächste Seite“ geht es 
danach weiter.

Über      öffnen sich Informationen 
zu den jeweiligen Eingabefeldern.



Beachten! Es ist die Lage 
des Grundstücks
einzutragen! 
Die Anschrift der Eigentümerin 
bzw. des Eigentümers wird später 
eingetragen.

Die Eingabe geht über 
„Nächste Seite“ weiter.
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Dieses Feld anklicken, damit auf 
der nächsten Seite alle Flurstücke 
eingetragen werden können, die 
zum Grundstück gehören.
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Über das Informationsportal 
Grundstücksdaten 
(Link unter 
grundsteuer.brandenburg.de) 
können Sie die Angaben zu 
Flur und Flurstück, 
Gemarkung, Fläche und auch 
den Bodenrichtwert 
ermitteln.

Nummer des Grundbuchs, in dem das 
Flurstück eingetragen ist, kein Pflichtfeld. 

16

Wenn das Flurstück – wie hier – nur aus 
einer Zahl besteht, ist die Zahl in das Feld 
„Zähler“ einzutragen. Das Feld „Nenner“ 
bleibt in diesem Fall frei. Es ist keine „1“ 
und auch keine „0“ einzutragen.



Gehört das gesamte 
Flurstück – wie hier - zum 
Grundstück, ist bei Zähler 
und Nenner jeweils eine 1 
einzutragen, da 100% (ein 
Ganzes / „ein Eintel“) zum 
erklärten Grundstück 
gehören. 

Gibt es für das Grundstück nur einen 
Bodenrichtwert, wählen Sie hier "erste 
Fläche…" aus. 
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Wurden alle Angaben eingetragen, anschließend 
die Schaltfläche „Gemarkung und Flurstück 
übernehmen“ anklicken, um zur nächsten Seite 
zu gelangen.
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Zusammengefasst steht der 
Eintrag dann in der Liste der 
„Gemarkung(en) und Flurstück(e) 
des Grundvermögens“. 

Erstreckt sich das Grundstück auf 
mehrere Flurstücke, so wären 
diese hier über „Gemarkung und 
Flurstück hinzufüge“ anzugeben. 
Das Einfamilienhaus im Beispiel 
liegt aber nur auf einem Flurstück.

Die Eingabe geht über „Nächste 
Seite“ weiter.
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Im Beispiel gehört das Grundstück Herrn 
Mustermann allein, daher ist hier 
„Alleineigentum einer natürlichen Person“ 
auszuwählen. 

Wenn dieses Feld angeklickt wird, können auf 
den nächsten Seite die Angaben zum 
Eigentümer, hier zu Max Mustermann, 
eingetragen werden. 
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Es sind die Angaben wie Name und 
Anschrift einzutragen. Bei natürlichen 
Personen ist auch das Geburtsdatum 
anzugeben. 

Fortsetzung auf nächster Seite.
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Das ist die Frage zu den Eigentumsverhältnissen. 
Herrn Mustermann gehört das Grundstück allein.
Bei Alleineigentum ist 100%, d.h. bei „Zähler“ 
und „Nenner“ jeweils eine „1“ einzutragen („ein 
Eintel“)
Bei Ehegatten, denen das Grundstück je zu 50% gehört, wäre hier 
jeweils „1“ / „2“ einzutragen (je ein halbes Grundstück).

Es ist entweder eine 
zugehörige Steuer-
und/oder eine 
Identifikationsnummer 
einzugeben.
Wenn keine Eingabe 
getätigt wird, ist eine 
Abgabe möglich. Es wird 
dann ein „Hinweis“ am 
Ende der Erklärung 
angezeigt.

Der Eintrag wird über 
„Eigentümer(in)/Beteiligte
(n) übernehmen“ 
übernommen. 22

Ihre steuerliche Identifikationsnummer (11 
Ziffern) finden Sie z.B. auf Ihrem Einkommen-
steuerbescheid. Sie können sie sich auch vom 
Bundeszentralamt für Steuern erneut mitteilen 
lassen (Formular unter www.bzst.de).



Würde das Grundstück weiteren 
Eigentümerinnen bzw. 
Eigentümern gehören (z.B. bei 
Ehegatten), müsste der Vorgang 
wiederholt werden. Damit sich die 
entsprechende Maske öffnet, 
wäre das Feld „Eigentümer(in)/ 
Beteiligte(n) hinzufügen“ , 
anzuklicken. 

Die Eingabe geht über „Nächste 
Seite“ weiter.
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Grundsteuerbefreiung oder –vergünstigung? 
Wenn nein, dann geht es über „Nächste Seite“ 
einfach weiter. 
(Einfamilienhäuser sind in der Regel nicht von der 
Grundsteuer befreit und fallen auch nicht unter die 
Regelungen zur Grundsteuervergünstigung.)
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Grundsätzlich stehen für alle benötigten 
Angaben gesonderte Eintragungsfelder zur 
Verfügung. Werden diese ausgefüllt, ist es nicht 
notwendig, im Freitextfeld weitere 
Ausführungen zum Sachverhalt einzutragen. 
Sollte das Finanzamt weitere Erläuterungen 
benötigen, erhalten Sie eine gesonderte 
Nachricht.

Über „Nächste Seite“ geht es einfach weiter. 
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Achtung! Hier wird nach der Empfangsvollmacht 
gefragt! Nicht nach der Eigentümerin oder dem 
Eigentümer!!

Soll der Steuerbescheid an eine andere 
Person als die Eigentümerin oder den 
Eigentümer übersandt werden, z.B. eine 
Steuerberaterin oder einen Steuerberater, 
muss hier eine Empfangsvollmacht 
eingetragen werden. Die Eingabe geht 

über „Nächste 
Seite“ weiter. 26

Der Bereich bleibt 
frei, wenn der 
Steuerbescheid an 
die Eigentümerin 
oder den Eigentümer 
übersandt werden 
soll. 



Die Eingabe geht über „Nächste 
Anlage“ weiter.

Damit sind die Angaben zu 
„Hauptvordruck (GW1)“ eingetragen. 
Es geht mit der Anlage weiter. 

27

Sofern eine weitere Person 
bei der Erstellung der 
Erklärung mitgewirkt hat, 
kann diese hier eingetragen 
werden. Im Beispielsfall hat 
Max Mustermann seine 
Erklärung selbst angefertigt, 
deshalb bleiben die Felder 
frei. 
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Hier sehen Sie eine 
Übersicht der Anlage 
Grundstück (GW2). Die 
Eingabe geht über 
„Nächste Seite“ weiter.



Über        erhalten Sie kurze Definitionen zu 
den Grundstücksarten.

Die Eingabe geht über „Nächste 
Seite“ weiter.
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Max Mustermann gibt die 
Grundsteuerwerterklärung für ein 
Einfamilienhaus ab, daher ist hier 
„Einfamilienhaus“ anzuklicken.



Grundsteuerbefreiung? Wenn nein, dann geht 
es über „Nächste Seite“ einfach weiter. 
(Einfamilienhäuser sind in der Regel nicht von der 
Grundsteuer befreit.)
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Grundsteuervergünstigung? Wenn nein, dann 
geht es über „Nächste Seite“ einfach weiter. 
(Einfamilienhäuser sind in der Regel nicht  
grundsteuerbegünstigt.)
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Über das Informationsportal 
Grundstücksdaten 
(verlinkt über 
https://grundsteuer.brandenburg.de) 
können Sie den Bodenrichtwert 
ermitteln. Dort finden Sie unter 
„Hilfe“ eine ausführliche 
Benutzungsanleitung und Hinweise 
zum weiteren Vorgehen, wenn für 
Ihr Flurstück mehrere 
Bodenrichtwerte angegeben 
werden. Entscheidend ist, dass Sie 
den Bodenrichtwert auswählen, der 
der tatsächlichen Nutzung Ihres 
Grundstückes entspricht. 

Die Eingabe ist mit dem 
Häkchen zu bestätigen. 

Die Eingabe geht über 
„Nächste Seite“ weiter.
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https://grundsteuer.brandenburg.de/


Das Einfamilienhaus ist ein 
Wohngrundstück. Daher sind hier 
Angaben zu machen. 
Die Eintragung wird über 
„Gebäude hinzufügen“ begonnen. 
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Dieser Teil ist nur 
für Ein- und 
Zweifamilienhäuser, 
Mietwohngrund-
stücke sowie 
Wohnungseigentum 
auszufüllen.



Es folgt eine Übersicht der zu tätigenden Angaben.
Die Eingaben sind über „Nächste Seite“ fortzusetzen.

34



Bei „Allgemeine Angaben“ ist das Baujahr einzutragen.
Wurde das Gebäude vor 1949 bezugsfertig, genügt das 
Häkchen und es ist keine Angabe zum genauen Baujahr 
notwendig. 

Jahr der Kernsanierung angeben, wenn diese tatsächlich 
erfolgte. Bei einer Abbruchverpflichtung ist das Jahr 
einzutragen, in dem das Gebäude abgerissen werden 
muss.

Die Eingabe geht über 
„Nächste Seite“ weiter.
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Im Beispiel war 
das Einfamilien-
haus im Jahr 
1990 bezugs-
fertig. 



Die Anzahl der 
Garagen- und 
Tiefgaragenstellplätze 
ist einzutragen. 
Stellplätze im Freien 
und Carports brauchen 
nicht angegeben zu 
werden. 

Die Eingabe geht über „Nächste 
Seite“ weiter.
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Bei Wohnungs- und Teileigentum 
(zum Beispiel Eigentumswohnung) 
tragen Sie nur die Garagen- und 
Tiefgaragenstellplätze ein, die zu 
diesem Eigentum gehören, siehe 
Erläuterung bei  



Das Einfamilienhaus 
im Beispiel hat 200m² 
Wohn- und Nutzfläche 
– daher 
runterscrollen! 

Fortsetzung auf 
nächster Seite.
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Beim Einfamilienhaus ist 
immer 1 Wohnung 
einzutragen, im Beispiel mit 
200 m² Wohnfläche. Sie 
finden diese Daten z.B. im 
Kaufvertrag, Mietvertrag, 
den Unterlagen der 
Gebäudeversicherung oder 
in den Bauunterlagen. 

Die Wohnfläche einer Wohnung umfasst die 
Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu 
dieser Wohnung gehören. Dazu gehören auch 
die Grundflächen von häuslichen 
Arbeitszimmern, Wintergärten (je zur Hälfte), 
Schwimmbädern und ähnlichen nach allen 
Seiten geschlossenen Räumen (je zur Hälfte) 
sowie Balkonen, Loggien, Dachgärten und 
Terrassen, wenn sie ausschließlich zu der 
Wohnung gehören (in der Regel zu einem 
Viertel). Die Grundflächen von 

Kellerräumen, Abstellräumen 
und Kellerersatzräumen 
außerhalb der Wohnung, 
Waschküchen und Trocken-
räume, Bodenräume und 
Heizungsräume sind bei Ein-
und Zweifamilienhäusern 
nicht einzutragen. 

Die Wohnfläche (Umfang und Ermittlung) ergibt 
sich z. B. aus der Wohnflächenberechnung nach 
der Wohnflächenverordnung. Ist die 
Wohnfläche bis zum 31. Dezember 2003 nach 
der Zweiten Berechnungsverordnung ermittelt 
worden, kann auch diese für die Berechnung 
verwendet werden.

Der Geräteschuppen ist 
nicht einzutragen.Nach dem Eintragen Ihrer Daten scrollen Sie bis 

nach unten und klicken auf „Nächste Seite“ 
weiter. 



Angaben in diesem 
Teil sind bei Ein- und 
Zweifamilienhäusern 
nicht vorzunehmen. 

Die Eingabe geht über „Gebäude 
übernehmen“ weiter.
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Mietwohngrundstücke sind 
Grundstücke, die nicht Ein- und 
Zweifamilienhäuser oder 
Wohnungseigentum sind und  bei 
denen mehr als 80 % der Wohn- und 
Nutzfläche Wohnzwecken dienen.



Der Geräteschuppen muss auch hier nicht 
gesondert eingetragen werden. Begründung: 
Bei Ein- und Zweifamilienhäusern müssen 
sogenannte Zubehörräume nicht eingetragen 
werden. Solche Zubehörräume sind beispielsweise 
Abstellräume und Kellerersatzräume außerhalb der 
Wohnung.
Bei einem Mietwohngrundstück müssten jedoch 
weitere Gebäude auf dem Grundstück eingetragen 
werden. Damit sich die Eintragungsmaske öffnet, 
wäre das Feld „Gebäude hinzufügen“ anzuklicken. 

Die Eingabe geht über „Nächste 
Seite“ weiter.

40



Ein Nichtwohngrundstück ist ein 
bebautes Grundstück, das zu 
überwiegenden Teilen nicht zu 
Wohnzwecken genutzt wird, wie z.B. 
Geschäftsgrundstücke.

Die Eingabe geht über „Nächste 
Seite“ weiter.
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Angaben in diesem 
Teil sind bei Ein- und 
Zweifamilienhäusern 
nicht vorzunehmen. 



Hier sind nur Angaben 
einzutragen, wenn es sich um 
neu begründetes Wohnungs-
oder Teileigentum handelt.

Die Eingabe geht über „Nächste 
Seite“ weiter.
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Angaben in diesem 
Teil sind bei Ein- und 
Zweifamilienhäusern 
nicht vorzunehmen. 



Hier sind nur Angaben einzutragen, wenn es 
sich um ein Erbbaurecht oder ein Gebäude auf 
fremdem Grund und Boden handelt.

Alle Eingaben 
wurden getätigt. 
Jetzt kann die 
Erklärung geprüft 
werden!
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Es sind keine Fehler vorhanden. 
Über „Weiter“ werden die 
Angaben noch einmal aufgeführt, 
bevor die Erklärung abgeschickt 
werden kann.
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Vor dem Versenden werden die 
Angaben noch einmal aufgelistet.

Fortsetzung auf nächster Seite.



Über „Drucken“ kann eine Kopie 
der Angaben als PDF gespeichert 
oder direkt ausgedruckt werden.

Ein Klick auf „Absenden“ 
versendet die Erklärung. Sie 
erhalten dann ein Transferticket.
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Nach dem Senden erscheint die Erklärung in Ihrem 
ELSTER Benutzerkonto unter „Mein ELSTER“ > „Meine 
Formulare“ > „Übermittelte Formulare“. 

Solange die Erklärung nicht übermittelt wurde, finden 
Sie die Erklärung unter „Entwürfe“ - wo sie jederzeit 
weiter bearbeitet werden kann.
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